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Es ſollen hinſuihrõ die Beambten nebſt ihren zugeordneten Conſu-
lenten nicht nur ordentlich in jeder Wochen drey Tage und benantlich Dien
ſtags Mittwochs und Freytags ſondern auch da es die Nothdurſft erfor
dern wurde bey andern Tagen von 9. biß nach 12. Uhren Vormittages der
Verhore und andern ihnen zukommenden Verrichtungen abwarten der
darzu beſtellte Actuarius auch jedesmahl zu rechter Zeit ſich darbey finden
im ubrigen aber und wenn bey dem VormundſchafftsAmbt nichts vorfal
let gleich andern Schreibern zu Rathhauſe mit aufwarten und fich brauchen
laſſen.

2

Bev denen Leſſionen und Berhoren ſollen die aus Unſerin Stadt
Rath jedesmahis darzu erwehlete und verordnete Perſonen das Wort fuh

ren der Conſulent aber was bey jedem vorgehenden Fall aus etwa von
vorigen her ihme beywohnender Wiſſenſchant zu erinnern referiren auch
was er ionſten der Sachen Bewandnüß nach am nusbarlichſten und fur-
traglichſten erachten wird rathen und mit denen Beamoten ſich einer gewiſ
ſen rechtund billigmaßigen Weiſung vereinbahren welche nachgehends
durch gemeldter Beambten einen ausgeſprochen und den Partheyen ange
deutet werden ſoll.

z.
Es ſott auch der Conſulent ein richtig Niarium halten und darinnen

“alles ſo nicht nur jedes Tages vorgangen ſondern auch was bey folgenden
Verhore Tagen entweder ad inſtantiam eines oder des andern oder auch
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Aunbts halber zu beſtellen ſeyn oder vorfallen mochte SLummariſch notiren
des Actuarij Protocoll von Tage zu Tage revidiren/ und alſo daß darinnen
alles ſo vorgangen deutlich begriffen werde einrichten ingleichen alle Be
ſcheide VergleichungsReceſs, und was ſonſten noöthig concipiren die
zwiſchen angehenden Eheleuten und deren Kindern und Befreunden aufge
ſetzte EhePacta, mit Zuziehung der Beambten allen Fleiſſes examiniren
und damit darinnen niemanden ſo darbey intereſſiret einiger Schade oder
Nachtheil zugefüget werde ſorgfaltig verhuten auch ſonderlich beobachten
daß bey der Vergleichund Abhandlung keiner Succeſſion oder Erbſchafft ge
dacht ſondern per modum contractus dem Ehegatten ein gewiſſes jedoch
erſt nach des andern Abſterben zu erlangen zugeeignet werde und im ubri
gen die beh ein und andern Fall nothig befindende Relariones im ſitzenden
Rath jedesmahl mit Zuziehung eines Beambten fideliter erſtatten und
was darauf reſolviret worden treulich und ohngeandert anordnen und ex-
pediren helfſen. Item ſoll Unſer Vormundſchaffts-Ambt mit Zuziehung
des StadtRaths allerdings daran ſeyn daß zur andern Ehe ſchreitende zur
Proclamation von der Cantel und Prieſterl. Einſegnung eher nicht biß vor
hero dieſelben mit ihren Kindern und deren Vormundern Vateroder
MiuitterGuts halber ſich richtig verglichen gelaſſen werden.

4.
Weilen auch bey gehaltener Reviſion, die zum Vormundſchaffts

Ambt gehorige Bücher und Regiſtraturen in nicht geringer Unordnung be
funden worden Als ſoll der zu gedachtem Ambt verordnete Acktuarius for
derſambſt die bißher vom Rathe ertheilte Decreta alienationum in das dar
zu verfertigte Buch eintragen Cwie denn deßwegen dem StadtRath ernſt
lich anbefohlen iſt jedesmahlen beſchehene Conſtitution derer Vormunder
Unſerm VormundſchafftsAnubt ſo fort ſchrifftlich zu communiciren die
Protocolla aufs moglichſte ergantzen wie quch die Regiſtratur und Repoli-

tur in richtige Ordnung bringen und ins kunfftige alles in ſolcher hochno
thigen Richtigkeit zu erhalten ihme beſten Fleiſſes angelegen ſeyn laſſen.

J.

Wann in denen vor Unſer Vormundſchaffts-Ambt gehorigen Sa
chen ein und andere Quæſtiones Juris, welche intricat, oder poſt admini-
ſtrationem tutelæ actione vel directa vel contraria zu ventiiiren waren
vorfallen ſollen ſich die Beambten nebſt ihren Conſulenten dißfalls der De-

ciſion enthalten und Anfangs denen Partheyhen zu gütlicher Handlung be
weglich rathen auch hierzu beſtmoglichen Verſuch thun da aber die Güte
nichts verfangen wolte die Sache von ſich ab-und an Unſer StadtGerich
te zu verweiſen ſchuldig und gehalten ſehn.

ö.
Alldieweilen nun ſo wohl wegen derer Vormundere AnnehmVer

pflicht-Berwaltund Erlaſſung als auch derer zum VormundſchafftsAmbt
verordneten Perſonen obliegender Verrichtung in der im Jahr 1583. in
Druck gegebenen PolicehyOrdnung Art.iz. allbereit weitlaufftige Verſe
hung enthalten: Als wird es im HauptWerck billig darbey gelaſſen
werden auch die AmbtsPerſonen nicht minder als die Vormunder ſich dar
nach alles Fleiſſes zu achten hiermit alles Ernſtes ermahnet.
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7.
Weilen auch die Sinnloſe blode bethörte oder verthunliche Perſonen

ihre Haabe und Guther ſelbſten nicht zu adminiſtriren wiſſen ſondern ubel
damit umbgehen boßlich anwenden oder verſchwenden ſo ſollen dergleichen
Perſonen nichts minder entweder jemand von BlutsFreunden anwar
tender Erbſchafft wegen oder andere ehrliche Leute nach Geiegenheit zu
Vormundern oder Curatoren verordnet werden welche von derſelben Ver
mogen ebenfalls vor Unſerm VormundſchafftsAmbt Rechnung zu thun
und zu juſtificiren ſchuldig ſeyn ſollen.

g.
Nachdem auch ſich offters zutragt daß entweder dem Vormund in

wahrender VormundſchafftsVerwaltung ein und andere Verhindernüßß
lunb derentwillen er nach geendigten unmundigen Jahren die Curatel zu ü
bernehmen ſich weigerte oder auch ſonſten einige Urſachen warumb dem
Minorenni nicht rathſam daß der geweſene Tutor behalten wurde ſich er
eigneten: Als ſollen bey Herannahung dergleichen Termini pubertatis,
die zum Ambt verordnete Perſonen dißralls erforderte Behutſamkeit brau
chen und ohne reiffe der geweſenen BormundsPerſon und ſeiner gefuhr
ten Verwaltung Erweg und uberlegung auch nach befinden im Rath er
ſtattete Relation, und hierauff erfolaten Verhaltungs-Beſchl mit fernerer
Auftragung der Curatel nicht ellen ſondern allenthalben vorher fleißige und
genaue Erkundigung einziehen.

70
Die AnnehmBeeydigBeſtatig-und Enturlaubung der Vormunder

ſoll gleichwie bißhero alſo auch ins kunfftige nirgend anderswo als im ſi
tzenden Rath in Gegenwart und Beyſeyn derer zum VormunoſchafftsAmbt
jedes Jahr aus des Raths Mitteln verordneten Perſonen beſchehen: Jn
gleichen auch die in ein und andern Fall benothigte Alienations-Decreta
ebenmaßig ledig vom Rath auf der VormundſchafftsBeambten vorher er
ſtattete Relation, und darauff gemachten gewohnlichen RathsSchluß er
tandt und in deſſen Nahmen ausgefertiget werden.

Io.
Wenn Erbſchafften zu inventiren vorfallen wurden ſoll jedesmahl

eine oder nach Befindung 2. Werſonen aus dem Rath (worunter wenn
Unmundige intereſſiret ein VormundſchafftsBeambter ſeyn ſoll umb
ſolcher Inventur nebſt denen Vormundern und nechſten Freunden wie
auch dein darzu verordneten Actuario behzuwohnen aufgetragen werden.

II.

Da die Vormunder dafur halten oder befinden wurden daß ihre
PflegKinder zum Studiren unvermoglich oder ungeſchickt und dahero
dieſelbe ein Handwerck erlernen zu laſſen gemeinet ſollen ſie ihr Vorhaben
dem VormundſchafftsAmbte noch vor der Aufdingung anzeigen auch dem
Pflegling in Perſon darſtellen ſo dann das Ambt deſſen Qualitäten und In-
clination genau exploriren auch ob derſelbe zu dem vorgeſchlagenen Hand
werck Beliebung trage oder auch deſſen Erlernung ihme vortraglich ſeyn
moge fleißia errorſchen und uberlegen und darauff nach Befindung mit
dem vorgeſchlagenen Lehrmeiſter der Lehre und deren erforderten Lehrgel
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des kalber billiche Abhandlung treffen und ſolche mit ihren HauptConten.
tis in das AmbtsProtocoll nachrichtlich regiſtriren laſſen.

12. 1Da auch jemand den Unmüundigen ohne ihrer Vormunder Wifſen und
Willen Kleidung oder anders aufhangen und Geld zu ihrem Verderb und
unnothigen Verſchwenden oder auch zum Spielen leihen und furſetzen wur
de der ſoll ohngeachtet der Verſchreibung und Verpflichtung ſo er hieruber
von dem Unmundiaen erlanget haben mochte nicht allein deſſen was er
jetzt ber uhrter Maſſen dem Unmundigen auffgehangen geborget oder furge
ſetzet gantzlich verluſtig ſeyn ſondern auch nach Befindung deßwegen in ge

buhrliche Straffe genominen werden.

13.Die Vormunder ſollen dahin bedacht ſeyn wie ihrer Unmundigen fah

rende Haab da auch gleich keine Paſſiv-Schulden vorhanden waren auf
vorhergegangene gebuhrliche Taxation, in Beyſeyn eines Vormundſchaffts

Beambten forderlichſt zuGelde gemachet werden moge wobey denn das
ſo verkaufft auch wie viel an Gelde geloſet worden eigentlich aufgeſchrieben
und ſolches Geld alsbald mit Conſens des VormundichafftsAmbts gegen
gnugſame annehmliche Verſicherung ſo durch hypothec der Weinbergeoder
Hauſer nicht geichehen ſoll es ware denn die Area ſo hoch zu æſtimiren umb
gebuhrliche Zinſen ausgeliehen auch der Mundlein und Pflegkinder jahrli
che und andere Emkommen Gefalle Zinſen und aunenſtehende Schulden
auf gewiſſe und verſchriebene Termin und Friſten ſo viel moglich eingeä
bracht und gebuhrlich verrechnet werden ſoll.

14.
Es ſollen auch die Bormundere die ihren Unmundigen zuſtehende

Activ-Schulden forderlich in der Gute oder wo vonnothen und ſolche
Schulden erweißlich waren rechtlich eintreiben auf daß dieſelbigen durch
Saumniß der Vormunder nicht arger oder gar verderblich gemacht wer
den; doch ſollen ſie vor ſich und furſetzlich keine Rechtfertigung anfahen und
fuhren ſondern ſich zuvor deßwegen bey dem VormundſchafftsAmbte
Raths erholen uud hierinnen deſſelben Rechtlichen Bedencken folgen und ge

brauchen.
15.

Weilen auch etliche Bormunder aefunden werden ſo ihrer Mundlein
Gelder entweder unverzinſet liegen laſſen oder vor ſich ſelbſt gebrauchen ſo
ſoll daſſelbe gäntzlich verbotten ieyn und der Vormund aur jolchen Fall je
des Hundert mit 6. verzinſen auch wenn er ſelbſt der Ummundigen Gelder
umb Verzinſung ferner behalten will beym VormundſchafftsAmbte ſich
angeben und auf deſſen erſtattete Relation vom Rathe Conſens erwarten
und zugleich genugſame Verſicherung thun. Jedoch ſoll den Vormund des
Jahrs uber ein gewiſſes Quantum zu taglicher Nothdurfft ohnverzinſet ge

laſſen werden.
16.

Wann ſich befinden wird daß die Vormunder von der Kinder wegen
Schuiden zu bezahlen haben ſollen ſie ſolches dem Vormundſchaffts-Ambt
zeitig anzeigen und mit deſſen Conſens dieſelbe ohne weitlaufftige Unkoſten
uund aufwachſenden Schaden gegen Einnehmung gebuhrlicher Quittung ent
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richten und erle jen; Und wo zu Abzahlung ſolcher Schulden an Baare
ſchafft ſo viel nicht vorhanden ware ſo ſollen die Vormundere zuforderſt die
fahrende Haabe angreiffen und verkauffen die Schulden damit abzulegen;
Doch ſoll dasjenige was nach Abzahlung der Schulden ubrig bleiben wur
de in Ambt angemeldet und von denen Vormundern mit deſſen Conſens
gegen genugſame Verſicherung wie oben gemeldet worden ausgelehnet wer

den.
iJ.

Wann Vormunder ihrer Unmundigen wegen Gelder einnehmen und
ſolche nicht alsbald wieder auslehnen konnen auch vor ſich mit Conſens nicht
gebrauchen und verzinſen wollen ſollen ſolche Gelder ins Ambt deponiret
auch anders nicht als von dem gantzen Ambte gegen Zuruckſtellung eines
vom Ambte beſiegelten Scheines angenommen in einen beſondernKaſten
darzu jede der AmbtsPerſonen einen Schlüſſel haben mag verwahrlich nie
dergeleget werden.

18.
Damit aber ſolche Gelder nicht unnutzbar liegen bleiben ſoll das Vor

mundſchafftsAmbt nichts minder als die Vormunder darauf bedacht ſeyn
wie dieſelben gegen gnugſame annehmliche Verſicherung und Verzinſung
aufs beſte ausgelehnet werden mogen: auf deſſen Erfolg der Vormund den
ausgehandigten AinbtsSchein wieder zuruck geben und an deſſen Statt
die uber die ausgelehnte Gelder vom Debitore von ſich geſtellte Handſchrifft
zugewarten haben ſolle: Gleicher Geſtalt ſoll es mit denen im Ambte nie
dergelegten Documentis gehalten und allegeit bey wieder Auslieferung der
ſelben der dißfalls von dem Ambte ertheilte Schein wieder zuruck gegeben
werden: Solches alles aber ſoll von dem Actuario in das vorhandene De-
poſitorum-Buch eingetragen und wie und welcherGeſtalt ſolche wieder aus
gelehnet und ſonſten gezahlet worden fleißig regiſtriret werden.

19.Es ſoll auch keiner aus denen aum Vormundſchaffts-Ambte verord
neten Perſonen die Gelder ſo der Unmundigen wegen auszulehnen ſind
ümb Verzinſung oder ſonſt zu ſich nehmen ſondern ſich deſſen bey Verinei
dung unnachlaßiger Straffe und ſo lieb ihm Ehre und Redligkeit iſt gantz
lich enthalten.

20.Denmnach auch im Jahr 1615. aus bewegenden Uhrſachen verordnet
worden daß die Vormundere ihre Rechnungen alljahrig nicht bloß und le
diglich vor derer Unmundigen nechſten Freunden ſondern auch zugleich vor
Unſerm VormundſchafftsAmbte ablegẽ ſollen welches auch biß hieher zwar
giuten Theils beobachtet worden ſeyn mag; Sich aber gleichwohl hefunden
daßz ein oder ander Vormund ſich ſolcher ſeiner Schuldigkeit entzogen und
mit ſeiner JahresRechnung zuruck geblieben; Als ſoll Unſer Vormund
ſchafftsAmbt hiermit allen Ernſtes angewiefen ſeyn denen Vormundern
alljahrig gegen Ausgang des Novembris einen peremtoriſchen Termin, zu
Einiendung ihrer Rechnungẽ in duplo (damit ein Exemplar im Repoſitorio
beh Unſerm VormundſchafftsAmbt beygeleget werde zu prækigiren
jothane Rechnungen derer Unmundigen nechſten Freunden zu communici-
ren umb ſie genau zu examiniren und die Mangel ſo deren einige vorhan

den annotiret dem VormundſchafftsAmbte zu uberreichen daß daſeloſten
wann von denen Vormundern Red und Antwort ſo wohl der Education,
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nls Adminiſtration halber geſchehen ſie gegen Ablauff des Decembris ſelbi
gen Jadres Juſtification und Quittungen ihrer Rechnungen zugewarten ha

ben mogen.

21.Jn ſolchen Rechnungen ſoll unterſchiedlich von Jahren zu Jahren ver

rechnet werden was die Tutores und Curatores eines jeden Jahrs aus der
Kinder Guther und Einkommen eingenommen auch was ſie dagegenJahr
lich auf dieſelben Guther und Kinder zuforderſt zu unterhalten aufgewen
det und ausgegeben wie und zu was Zeiten ſolches geſchehen:; Alles nach
Anweiſung des in Druck heraus gegebenen Modells.

22.
Jn derdlusgabRechnuna ſoll den Vormundern und Curatoren paſſi-

ret werden alles ſo ſie zu der Kinder LeibesNothdurfft an Koſtgeld ziem
licher Kleidung Schul-und LehrGeld: zu nothdurfftiger Unterhaltung und
Erbauung der Stadtund FeldGuther aufgewendet und ausgeleget ha
ben: Deßgleichen wenn ſie in ihrer Pflegkinder nothwendigen Geſchafften
verreiſen und derowegen Zehrung welche jedoch der Billichkeit nach zu mo.
dexiren aufwenden müſſen nach vorangezogenen beſchriebenen Modell.

Z.
Was aber andere unndthige und uberflußige Unkoſten ſo denen Un

mundigen oder Minderjahrigen zum beſten wohl hatten erſparet werden
konnen anlanget die ſollen ausgeſetzet und auf des Ambtes wie auch nach
Erforderung der Umbſtande auf des Rathes Erkantniß geſtellet werden.

24.
Es ſollen auch ferner die Vormundere in beruhrten Rechnungen die

Einnahme und Ausgabe in gewiſſe ſonderbahre Titul bringen darbey den
Tag Monat und Jahr auch beny einer Ausgabe die Uhrſache vermelden
und alles eigentlich und unterſchiedlich mit Fleiß beſchreiben ſpecificiren und
mit Quittungen auch andern zugehorigen Uhrkunden belegen Geſtalt denn
deſſen ſich kein Chriſtlicher und Ehrliebender Vormund beſchweren ſondern
vielmehr jederzeit erinnern wird daß er obliegender Pflicht halber bey ſei
ner Verwaltunqa ſich alſo zu bezeigen habe wie einem getreuen Vormund
von GewiſſensRecht und Billiakeit wegen wohl anſtehet und gebühret und
wie er wolle und begehre daß nach ſeinem Abſterben ſeiner hinterlanenen
Wittib und Waiſen von andern vorgeſtanden und gedienet werden moge.

25.
Welcher Vormund aber ſolches unterlaſſen und alle Jahr im vorge

ſetzten Termin mit ſeiner Rechnung im Vormundſchafftsumbte nicht ein
kommen und gebührliche Rechnung thun wird derſelbe ſoll jedesmahl ſo
offt hinfuhro die JahrRechnung verſaumet wird und zwar wenn des
Mundleins Vermogen ſich auf goo. Fl. belauffet aus ſeinem eigenen Beutel
1o. Fl. wenn aber das Vermogen hoher iſt auch eine proportionaliter hoö
here GeldPoſt zur Straffe erlegen.

26.
Was ben Schlieſſung jeder JahresRechnung ſich findet daß entweder

mehr ausgegeben als eingenommen oder mehr eingenommen als ausgege
ben



ben worden daſſelbe ſoll jedesmahl zu Ende deſſelben verzeichnet werden;
wenn ſich aber in der letzten und endlichen Rechnung ſo ſie ihren erwachſe
nen Pflegkindern ſelbſt thun befindet daß ſie die Zeit ihrer Verwaltung
mehr eingenommen als ausgegeben ſo ſollen ſie ſolchen Vorrath der Pfleg
kinder auf ihr Anſuchen unverweigerlichen und aufs lanaſte innerhalb 14.
Tagen zu lieffern verpflichtet ſeyn; Jngleichen ſollen ſie binnen 14. Tagen
alle andere Guther liegend oder fahrend Früchte und Mutzung wie auch
das Inventarium, wie ſite ſolches vom Stadtſchreiber empfangen ſambt
allen gethanen und unterſchriebenen JahrRechnungen (davon die Vor
mundere Copey da ſie wollen wohl behalten mogen Item alle Bucher
Regiſter Inſtrumenta, Brieffliche Uhrkunden und in Summa alles
Jnnhalts des aufgerichteten Inventarij, nichts ausgeſchloſſen auslieffern
und ausantworten. Wurde ſichs aber in ſolcher endlichen Rechnung zu
tragen daß die Pflegkinder oder die Freunde und derſelben nechſte Anver
wandte damit nicht zufrieden waren ſo ſollen die Pflegkinder oder die
Freunde die Defecten forderlichſt im VormundſchafftsAmbte einbringen
darauff die Vormundere und Curatores innerhalb 14. Tagen ihren Gegen
Bericht erſtatten und zu ſchleuniger Abthu-und Beylegung ſothaner Jr
rungen moglichſter Verſuch zethan in Entſtehung der Gute aber dieSache
wann ſie zumahl altioris inaaginis ware an das StadtGerichte zu wei
kerer Rechtlichen Ausuhung verwieſen werden. Und weilen denen Vor
mundern welche wohl Hauß gehalten haben bey juſtiſicirung ihrer Schluß

huna des ſitzenden Raths nach concurrirenden Umbffanden determiniret
Rechnung eine billiche Diſcretion gebuhret als oll ihnen ſolche mit Zuzie

tind beſtimmet werden. Ulhrrundlich ſind dieſe verbeſſerte Vormund
ſchafftsAinbtsArticul in Unſerer Churfurſtl. Reſidentz-Stadt Mahntz zu
St. Martinsburg unter Lunſerm Churfurſtl. Inſiegel heraus gelaſſen den 2c.

SPECIFICATIODerer Sportulen beym Vormundſchaffts-Ambt
Und was daran ſo wohl der Conſulent und Beambte als der

Actuarius kunfftig zu erheben hatte.

Von einer Eheſuhnung
Wenn ſolche bloß ad Proroeollum zu nehmen und denen Contrahirenden

ſtatt eines Inſtrumenti, Extract. Protocolli au geben gebeten wurde ſo
dann dem Actuario vor deren Niederſchrelbung 6. Groſchen.

Von derer Mundiruna von jedem Blat o 1.Gr.Solten aber formliche Dotal. Pacta, und ſelbige denen Rechten und hieſigen
Seatuten nach einzurichten vom Conſulenten deſideriret werden ſo
ware demſelben pro labore abzuſtatten nach Proportioni. biñ 2. Rthlr.

Dem Actuario, ſelbige dem Tibro pactorum dotalium einzutragen 6. Gr.

Die Rechnungen derer Tutoren ſind in pleno conſeſſu, ex officio zu ver
2.

horen zu examiniren zu caleuliren und zu ſummiren und mag hier
von denen Pupillen nichts angefordert viel weniger berechnet werden.

Daferne aber die Rechnungen ſo groß und einige Poſten darinnen
dermaſſen intricat, daß daraus ohne ſpecial Commiſſions Seſſion
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nicht zugelangen ſo dinn wurden pro labore unten ſpecifieirte Com
miſſions-Gebuhren nicht ohnbillig entrichtet nach beſchehener Verhor

auf die Rechnung zu quittiren dem Actuario s.Gre

Turſori 1. Gr.Von einer General-Quittung finitã tutela. Conſulenti 6. Gr.
Actuario pro expeditione derſelben 6. Gr.

Curſori 1. Gr.Vor præſentirung eines inventarij oder Lohßzeddels ſelbigen ad Capſulam
beyzulegen und zur Regiſtratur zu bringen gehoret dem Actuario,

weil er dißfalls die Muhe alleine hat 6. Gr.Einen Proclamations Schein vor die ad ſecunda vota ſchreitende Wittber
nach beſchehenem Vergleich mit voriger Ehe Kindern auszufertigen
ein vor allemahl dem Actuario 6. Gr.

Vor eine Transaction oder andern Receſs zu concipiren dem Conſulenten
jedesmahl nach derer Jnhalt und Groſſe 6. biß i2. Gr.

Dem Actuario ſolche Vergleiche und Receſſe dem Protocollo, oder geſtalten
Dingen nach dem Libro Contract. einzuverleiben und zu expediren

von jedem Blit 1. Gr.obligationes, Kauff-Verkauffund PachtBrieffe mag der Tutor nach ge
leiſteten Eydespflichten von einem Notario, wo er wolle verfertigen
laſſen jedoch daß derſelbe ratione hypothecæ beh der Lehn derer Pu—
pillenGelder bey dem VormundſchafftsAmbt Raths pflege; Solte
aber einen dergleichen Contract dem Librocontractuum einzutragen
gebethen werden bekame der Actuarius, wie von allen Copeyen von

jedem Blat uute 1. Gr.Wenn die Tutores ſolchen Contract zu concipiren vom Conſulenten begeh
ren wurden inſonderheit damit die bupillen ihrer Activ-Schulden
halber umb ſo beſſer geſichert ſeyn mochten ſo denn bekäme der Con.

ſulent pro labore 6. Gr.Item nach dem die Summa des Contracts groß oder gerina iſt 8. biß 12. Gr.
Ein beym Ratherhaltenes Deeretum alienationis, beym Vormundſchaffts

Ambt einzutragen dem Actuario 2. Gr.Wenn etwas ex Protocollozu atteſtiren oder ſonſt zu extradiren gebethen

wird dem Actuario ul J. biß 2. Gr.Vor concipirung eines Decreti von dem Conſulenten weilen dieſes ſui

officij iſt ſoll nichts paſfiret werden.
Dem Actuario vor deſſen expedition 1. Gr.
Pro citatione in ſeriptis, wo ſelbige von nothen Actuario I.Gr.
Vor mundliche Citation Curſori  2 1. Gr.Bey einer eydlichen Zeugen-Verhor ad Articulos, es ſehen derer viel oder

wenig Commuſſario examinanti uue 6. Gr.
Dem Actuario von jedem Zeuan e e 3z. Gr.
Vor eine ſummariſche ZeugenVerhor Actuario e  2.Gr.
Vor eine jede Regiſtratur, oder Copey ſo deſideriret wird dem Actuario von

jedem Blat e l.Gr.Wenn ein Tutor abaehet unddaher des Pupillen Mobilia de novo zu inven-
tiren ſeyn bekame jedesmahl der darzu deputirte Beambte vor jeden

Gang  ſ o ν‘ 6z,Gr.Deßgleichen der Actuarius, ſo die Inventur zuverrichten hat nach Proportion
derer erforderten WBemuühung L 6/ 8 viß i2. Gr.

Deren beſtatigten Tutorn Nahmen ſeynd beym Ambte ohne Entgeld einzu
tragen deßgleichen da ratione vorhabender Alienation oder ſonſten in
Pupillen Sachen ein Bericht und Gutachten erfordert wird iſt ſolches

exofficiozu erſtatten. J Solte



Solte in einer Pupillen Sache eine ſpecial Commiſſions. Seſſion zu halten
aar nothwendig erfordert werden ſo waren vor dieſe Extraordinar-
Bemuhung vor jede Seſſion dem Commilſſario, es ſey nun ſelbiger
der Conſulent oder ein anderer Beambter abzuſtatten 12. Gr.

Vor Fuhrung des Protocolls, dem Actuario 6. Gr.
Darbeny aber allezeit darauff zu ſehen daß ſolche Gebuhren nicht jedes

mahl denen Pupillen angeſetzet ſondern vielmehr geſtalten Sachen nach die
jenige Tutores, ſo wegen ſchlechter adminiſtration zu dieſen Unkoſten An
laß und Urſach gegeben darein gebuhrend condemniret und zu deren Erle
gung angehalten werden. Von ausgelehnten oder ſonſten abgefolgte n
rupillenGeldern ſoll niemand etwas angefordert vielweniger ſolche gegen
Diiſcretion wenig vermogenden Debitoren ausgelehnet auch ſonſten beym
Ambte von denen Tutoren keine Gelder ad depoſitum genoinmen ſondern
ſelbige kunfftig auf ſichere Pfande ausgelehnet werden damit nicht ferner
wie bißhero verſpuret worden dieſe Gelder beym VormundſchafftsAmbte
muüßig liegen bleiben.

MOoODELI—-Wie furohin die Vormundſchaffts-Rechnungen wo
wichtige Einnahmen ſich befinden einzurichten und deme

VormundſchafftsAmbte einzuliefern ſeynd.

1. Sollen alle Vormundſchaffts-Rechnungen ohne Unterſcheid in
quarto ubergeben werden.

2 Damit man auch wiſſen konne was des Unmundigen Mittel ſind
von welchen daſſelbe Jahrlichen ſeinen Unterhalt haben konne: So ſollen gleich
falls alle Vormünder præmittiren und verzeichnen was gedachtem Un
mürndigen an Geld Silberwerck Kleinodien ausgeliehenen Capitalien Hau
ſern Aeckern Wieſen Garten Teichen Weinbergen und dergleichen von
welchen ein Nutzen und Einnahm zu machen iſt zuſtandig ſeye wegen ande
rer Mobilien aber die beſtehen in Bettwerck weiſſem Zeuge Haußrath und
dergleichen konte er ſich auf das ubergebene Inventarium und LohßZedul
jederzeit beziehen würde aber von ſolchen Mobilien etwas verkaufft ſo ſoll
Er zuforderſt ſolche taxiren laſſen den Tax-Zedul in der Vormundſchaffts
Stuben beybringen darauff ſolche Mobilien plus offerenti verkauffen was
verkaufft worden in denen Inventariis notiren und derentwegeu eine ſon
derliche Rubric in Rechnung fuhren auch das erloſete Geld darunter brin
gen und zwar wie folget:

EinnahmGeld Receß oder baar gefundenem Gelde.

EinnahmGeld an beſtandigen Erbzinſen.
Unter dieſen Titul gehoren die Erbzinſe ſo der Unmundige Jahrlich

einzunehmen hat worbey aber zu vermelden welche Zinſen aangbahr oder
welche ungangbahr ſeyen ob ſie in der Stadt oder auf dem Lande zu heben
was nun gangbahr muß ohne Abgang in RechnungsEinnahm gebracht
gleichmaßig das Ungangbahre zwar aemeldet aber nicht zur Einnahm aus
aeworffen und weaen dieſer beyder Poſten ſich jederzeit auf das ErbRegi
ſter bezogen deme VormundſchafftsAmbte vorgezeiaet das Gangbahre von
dem Ungangbahren ſepariret und beyder Summen iummiret werden.

Einnahm



EinnahmGeld an Jahrlichen Zinſen von außgeliehenen
Capitalien.

Hierunter muß ſpecificiret werden weme die Capitalia vorgeliehen
wann? auf was vor Unterpfande und wie viel pro Cento.

Einnahm-Geld MiethZinß.
Unter dieſen Titul gehoren die verpachtete oder vermiethete Hauſer

Garten ArthAcker Wieſen und dergleichen worbey aber jedesmahl zu ver
melden iſt wann das Stuck Guth verpachtet weme wie hoch und wie viel
Acker (nebſt der Laage) es halte.

EinnahmGeld aus verkaufften Mobilien erloſet.
Hier ſind die Stucke der Kauffer und das Pretium zu benennen und

alles wie vorgemeldet mit einem Schein daß nicht weniger oder mehr dar
aus erloſet worden zu belegen.

EinnahmGeld aus Wein erloſet.
Unter dieſen Titul gehoret aller verkauffter Wein es muß aber jedes

mabl das Gewachs von welchem Jahr der Wein ſey die Anzahl der Eymer
das Pretium und der Kauffer benennet und gleichmaßig mit einem Schein
belegt werden.

EinnahmGeld aus erkaufften Fruchten erloſet.
Behy dieſem Titul ſoll der Vormund ſich wie oben verhalten und aus

der ZweyermannsCammer der Fruchte Gultigkeit dociren.
EinnahmGeld ins gemein.

Darunter gehoren alle kleine Poſten ſo deni Unmundigen zu gute bey
gebracht werden als exempli gratia an Strohe Rebwellen und was der
gleichen mehr und alles was dem Pupillen zum Beſten kommet und unter
vorige Titul nicht gehoret.

Hierauff nun folget AußgabeGeld.

AußgabeGeld an Herrſchafftlichen Gefallen worunter auch die
Freypfennige gehoren.

Hier muß wovon was und wie vlel gemeldet und alles mit Quittun
gen beleget werden ſonderlich aber haben die Bormunder ſich wohl vorzuſe
hen damit Sie alljahrlich die Freyund gebotene Zinſen richtig abführen wi
drigen Falls nicht der Pupill, jondern Sie Vormundere die Straff gut thun

ſollen.AußgabGeld Erbund StandterZinß von des Unmundigen
Guthern.

Dieſer Titul oder Ausgabe muß gleichfalls wovon wie viel und weme
etwas bezahlet worden bemeldet und mit Quittungen beſcheinet werden.

AußgabGeld zum Unterhalt des Unmundigen.
Unter dieſen Titul aehoret KoſtLehrund SchuelGeld Kleidung weiß

Zeua Schuhe Strurnpffe und alles was zu des Kindes Nothdurfft ange
ſmanet werden mun alle Poſten aber ſo ausgegeben und ſich auf einen

Een
Reichsthaler ernrecken werden ſind mit Quittungen zu belegen übrige aber
ruhen auf der Vormundter Gewiſſen.

Ausgab



AußgabGeld auff den Ackerund WeindergsBau
verwendet.

Bey dieſem Tituliſt zuerinnern daß beſſer befunden werde wenn der
Unmundigen Guter umb einen Jahrlichen Zinß verpachtet als waänn ſelbige
ſelbſt angebauet werden dahero alle Vormunder ſich bewerben ſollen ein ſol
ches mit Conſens des VormundſchafftAmbts zubewerckfſtellen da dieſes aber
je nicht geſchehen konte oll jedes Stuck wie viel es an Ackern hat an weme und
wie hoch es verdinget gemeldet die Zahlungaber muß mit Quvittungen bele

get werden.
AußgabGeld Gerichts-Forderund SchreibGebuhren

wegen des Unmundigen.
Hiar ware ſoetwa der Vormund eine Action mit des Vormundſchaffts

Ambts Connſes, anfienge oder als Reus wegen ſeines Unmundigen in einen
Proceſsgezogen wurde wovon er herruhre zu vermelden was nun hierauff
und ſonſten an andern Gehühren außgegeben wird muß jedesmahl wo mog

lich beſcheinet werden.
AußgabGeld auff die HandwercksLeute.

Unter dieſen Titulkombt wann des UnmundigenGuther wie vor gemel
det nicht verpachtet werden konten ſondern der Vormund ſolche ſelbſt anbauen
laſſen und dahero Pferde und Geſchirr halten muſte was denen Handwercks
Leuten als Schmidt Sattler Riemer Wagner und ſofort bezahlet worden
ſeye ſo mit ihren Außzugen zu beſcheinen.

Außgab-Geld an außgeliehenen Capitalien.
Bey denen umb Verzinſung außgeliehenen Geldern iſt zu vermelden

das Pfand die Zeit und an wen es geliehen.

AußgabeGeld zu Bezahlung des Unmundigen Paſſiv-Schulden.
Darunter gehoren eingeloſte Pfandte und andere bezahlte Paſſiv-

Schulden mit Benennung der Zeit und der Perſonen.

Folget FruchtRechnung.
Einnahm WeitzenReceſs oder Vorrath.

Wann wie mehrmahls erwehnet der Unmundigen Guther nicht ver
pachtet werden konten und dahero der Vormund ſolche entweder ſelbſt anbau

en oder umbs Lohn ahren laſſen muſte ſo hatte ſelbiaer unter dieſen Titulzu
bringen was ihine bey ſeinem Antritt an Frucht gelieffert oder er in vorigab
gelegter Rechnung ſchuldig verblieben ſehe.

Einnahm Wiitzen an Erbzinſen.

Verhalt ſich wie beym Gelde vermeldet.
Einnahm Weitzen auff des Uninundigen Guthernerbauet.
Die Acker-Zahl deren Laage und wie viel jedes Stuck an Schocken ge

tragen auch was es beym Außtruſch ins Maaß geben muß ſolchen Falls wañ

der Vormund die Guther ſelbſt anbauet ſpecificiret werden.
Einnahm Weitzen an Pachtdinſen.

Hieher gehoren die vermiethete Guther worbey jedesmahl an wen und
wie hoch zu vermelden und ſich auff die PachtBrieffe zubeziehen iſt.

EinD



Einnahm Weitzen ins gemein.
So etwas zu dieſer Einnahm flieſſet wird es bemercket.

Außgab Waitzen zu Saamen auf des Unmundigen Aecker.
Hier wird vermeldet wie viel Acker beſaet wo ſie liegen und was

auff jeden Acker kommen.
Außgab Waitzen an Erbzinſen und Decemation von

des Unmundigen Guthern.
Ben dieſen Titulmuß wem etwas gelieffert auch wovon und wenn

es gefallig geweſen exprimiret und alles mit Quittungen beleget werden.
Außgab Waitzen verkaufft.

Darunter gehdret was vor baar Geld oder an ſtatt Geldes hin gege
ben oder verkaufft worden.

Außgab Waitzen ins gemein.
Die Einwehr und andere kleine Poſtgen ſind hieher zu ſetzen.

Dieſe vorbeſchriebene Titul und Rubricen konnen alſo bey Einnahm
und Außgab Korn Gerſten Haber und dergleichen auch bemercket und ge
brauchet werden.

WeinMechnung.

Einnahm Wein-Keceſs oder Vorrath.
Aller Wein ſo dem Vormund bey ſeinem Antritt uberantwortet oder

er ſelhſt in ſeiner abgelegten Rechnung verbleiben wird muß eigentlich was es
vor Gewachs ſeye ſpeciiciret und der Rechnung bey dieſeim Tituleinverlei
bet werden— Einnahm an ſelbſt erbauetem Weine.

Dadie Weinberge mit Nutzen des Unmundigen nicht fonnen verpach
tet werden muß der durch Gottes Seegen erwachſene und abgeleſene Wein
was aus jedem Stuck an Butten abgeleſen ſperificiret und wie viel daraus
gekältert in Summa alhier berechnet werden.

Außgab Wein verkaufft.
Was vor baar Geid verkaufft oder an ſtatt Geldes hingeben auch ivle

hoch und was es vor Gewachs geweſen muß alhier wohl noriret und berechnet

werden.
Außgab Wein verfaullet.

Wird was von Wotchen zu Wochen verfullet aungeſetzet oder ſo ein
gewiſſes an Fullwein paſſiret wird hier berechnet.

AlusgabWein zu Eßig.
AusgabWein ins gemein.

Beh andern ohnvermogenden bupillen und deren Vormundſchafften aber
bey welchen keine ſonderliche Einnahmen ſeynd kan entweder die Einnahm
nach dem Inventario formiret oder was durch der Vormunder Fleiß beyge

bracht oder durch guthertzige Leute ge euret wird auch alles anders
deme Unmundigen Zuſtandiges ſpecißeiret m Einnahm gebracht

und verrechnet werden.
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